
Kann ich weitere Auskünfte zu speziellen Fragen oder Einzelheiten 
bekommen? 
 

 

Aufgrund der großen Gläubigeranzahl (gerechnet wird mit ca. 700.000) ist es weder 

dem Insolvenzverwalter noch dem Insolvenzgericht möglich, über die hier aufgeführ-

ten Fragen hinaus weitere spezielle Fragen in schriftlicher oder mündlicher Form zu 

beantworten.  

 


